
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,3o Danziger Gulden.

Nr. 29 Neuteich, den 14. Juli 1927

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------

Nachweisung der Handwerksbetriebe.
Die Gemeindebehörden des diesseitigen Kreises werden aufge

fordert, zwecks Berechnung der an die Handwerkskammer zu Danzig 
für 1928 abzuführendenverwaltungsbeiträge 10T<rg*»r
ein Verzeichnis der im Bezirk der Gemeinde vorhandenen Hand
werksbetriebe und der in diesen beschäftigtenGesellen (Gehilfen) und 
Lehrlinge unter Benutzung des nachstehenden Formulars einzureichen.

Ls sind auch solche selbständige Handwerksbetriebe in die Nach
weisung aufzunehmen, in welchen weder Gesellen uoch Lehrlinge 
beschäftigt werden, weibliche Lehrlinge sowie- Mädchen, welche sich 
nur für den eigenen Bedarf ausbilden lassen, sind ebenfalls in diese 
Nachweisung aufzunehmen.

Gleicherweise sind auch diejenigen Personen in die Nachweisung 
aufzunehmen, welche ein Handwerk nur als Nebengewerbe selbständig 
gegen Entgelt betreiben, wie z. B. Landwirtschaft und Müllerei, wo
bei es völlig gleichgülig ist, ob der betreffende Landwirt eine große 
Mühle oder nur eine kleine Schrotmühle besitzt. Landwirte die Schrot
mühlen nur für ihren eigenen Bedarf benutzen, sind nicht aufzuneh
men.
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Die Richtigkeit der vorstehenden Nachweisung bescheinigt.
, den Juli 192?.

D-- Sm-md.-
Guts'

von der einzusendenden Nachweisung ist eine Abschrift zurückzu- 
behalten, damit die Unterverteilung der von der Handwerkskammer er
forderten Beiträge auf die einzelnen Handwerksbetriebe vorgenommen 
werden kann.

Tiegenhof, den 6. Juli 1927.
Der Landest.

Nr. 2. ------------------

Polizeiverordnung über Labakrauchen 
jugendlicher Personen.

Auf Grund der 137 ,139 und 1^0 des Gesetzes über die all
gemeine tandesverwaltung vom 30. Juli 188Z (Gesetzsammlung Seite 
195 ff.) in Verbindung mit den tzH 6 f. 12 und 45 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom März 1850 (Gesetzsammlung Seite 
265) wird unter ausdrücklichem Hinweis auf den angestrebten ge- 
sundheitspolizeilichen Zweck mit Zustimmung des provinzialrats für 
den Umfang der Provinz Westpreußen folgende polizeiverordnung 
erlassen:

8 l-
Personen unter Jahren ist es verboten:

1. Tabak, Tabaksfeifen, Zigarren, Zigaretten und Zigarettenxapier 
zu kaufen oder sich sonst entgeltlich zu verschaffen,

2. auf öffentlichen wegen, Plätzen und Anlagen sowie in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und in öffentlichen Rämen zu rauchen.

8 2.
Es ist verboten an Personen unter j6 Jahren die lm tz 1 unter 

Ziffer j bezeichneten Gegenstände zu verkaufen oder in Gewerbebe
trieben abzngeben.

v o.
Jeder, unter dessen Gewalt eine noch nicht js Jahre alte Per

son steht, die seiner Aufsicht untergeben ist und zu seiner Hausge
nossenschaft gehört, ist verpflichtet, sie von einer Uebertretung des § j 
abzuhalten.

8
Zuwiderhandlung gegen die polizeiverordnung werden mit Geld

strafe bis zu 60 M. im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft 
bestraft.

8 5.
Diese Verordnung tritt am 5. Oktober d. I. in Kraft. Mit die

sem Zeitpunkt werden alle andern, den gleichen Gegenstand betreffen
den polizeilichen Vorschriften aufgehoben.

Danzig, den j. Oktober 1917.
Der Oberpräsident.

vorstehende, noch heute gültige polizeiverordnung wird den Be
teiligten in Erinnerung gebracht. Der Tabaksgenuß droht sich unter 
den Kindern und Jugendlichen in einer gefährlichen Weise zu ver
breiten. Ls ist die Pflicht jedes Erwachsenen mitzuwirken, daß dieser 
Unsitte ein Ende bereitet wird. Insbesondere werden die Gewerbe
treibenden auf die Jnnehaltung des Verkaufsverbots hingewiesen. 
Die Ortspolizeibehörden und Landjägecbeawten des Kreises werden 
ersucht, für eine sorgfältige Durchführung der Bestimmungen Sorge 
zu tragen und Uebertretungen unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 8. Juli 1927.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Fahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 8. zum 9. d. Mts. ist dem Lehrer i. R. 
Ferdinand westphal aus Langfuhr aus dem Stall des Lehrers Dumke 
in Damerau ein Herrenfahrrad gestohlen worden.

Ich ersuche die Polizeiorgane des Kreises nach dem Fahrrad 
und dem Täter Ermittlungen anzustellen, im Erfolgsfall den Täter 
festzunehmen und das Fahrrad ficherzustellen sowie mir zu Tgb. Nr. 
3837 L Nachricht zu geben.

Veschveibuirs des L<rhv*«rdes:
Marke „Helichal-Premiere Nr. 7" Nummer unbekannt, kein Frei

lauf, Bereifung vorne grau, Hinteil rot, Felgen weiß, Lenkstange 
etwas nach oben gebogen mit roten Griffen, all den Pedalen statt 
Gummi Holz.

Tiegenhof, den jj. Juli 1927.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Instandsetzung der Landwege.

Die Herren Amtsvorsteher in Barendt, Brüske, Einlage, Fürste- 
nau, Simonsdorf, Kalthof, Lindenau, Gr. Mausdorf, Schadwalde, 
Tiegenort, Leske und Zeyer werden unter Bezugnahme auf meine 
Kreisblattverfügung vom 19. 4. d. Is. -- Kreisblatt Nr. j8 — an 
Einsendung des Berichts über die Instandsetzung der Wege pp. be- 
sttnrurt bis zrrrir 25 7 d Is. erinnert

Tiegenhof, den 7. Juli 1927.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Jagdverpachtung.

Die vier Jagden:
j. auf Feld j, 2 und 3 Krebsfelderweiden einschl. der Wälle an der 

Lupushorster Lake, der Faulen Lake, dem Etablissement und dem 
Machandelbruch in Größe von ca. 79 da,

2. auf dem fiskal. Adm. Stck. wolfzagel in Größe von 3^8 lm,
3. aus dem fiskal. Adm. Stck. Neulanghorst in Größe voll 369 lm 

nebst den all dieses angrenzenden Außellstttcken vom Adm. Stck. 
Kampenfeld,

4. auf dem fiskal. Adm. Stck. Hegewald in Größe von 268 da 
werden am 2j. Juli 1927 um so Uhr vorm. im Dienstgehöft Krebs
felderweiden an den Meistbietenden verpachtet werden.

Danzig, den jj. Juli 1927.

Der Senat der Freien Stadt Dan)ig 
Landwirtschaftliche und Domänenverwaltung
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Bekanntmachung.
Die diesjährige Nutzung der Aepfel- und Pflaumen» 

bäume an den Straßen des Kreises Gr. Werder soll meist
bietend verpachtet werden.

Bedingungen und Unterlagen find im Kreisbauamt 
Gr. Werder, Kreishaus Zimmer s7, einzusehen.

Angebote find verschlossen mit entsprechender Aufschrift 
an das Kreisbauamt bis zum 29. d. Alts, einzureichen.

Tiegenhof, den Juli (927.
Das Kreisbauamt.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde- 
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen. 
ea.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
öb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Iagdverxachtung.

10. Hagopachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

stützung.
12. Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1h. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner
15. Kreishundesteuerlisten.
16. Steuerzettel und Vuitungsbuch über Gemeinde

steuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
25. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.

Abt. 6 Nr. 2^. versteierungsprotokoll.
„ 25. Zahlungsverbot.
„ 26. Ueberweisungsbeschluß.
„ 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28. « Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmelüung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3h. Beglaubigte Abschrift über die Hohe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes- 

kranken usw. in eine Anstalt.
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Neu HLttzttgekoittittett:

Abt. Nr. 11. Führungsattest.
„ „ 12. Strafverfügung.
„ „ „13. verantworlttche Vernehmung.
„ „ „ 14- Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.

Abt Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
1 6. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
1 ? Strafaktenbogen.

LLLv Schre-sttittttttev:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ „ 2. Vorladung für den verklagten.
„ „ „ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech L W. Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R^P-ch 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).


